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 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes

 A.  Problem und Ziel

 Die  Risiken  für  die  Finanzstabilität  des  Euro-Währungsgebietes  sind  seit  dem
 Beginn  der  Finanzkrise  im  Jahr  2007  weiter  gestiegen.  Die  Staaten  der  Euro-
 zone  benötigen  daher  schlagkräftigere  Mechanismen  für  ein  effektiveres
 Krisenmanagement  zur  Unterstützung  überschuldeter  Staaten,  die  eine  ange-
 messene  und  mit  marktwirtschaftlichen  Prinzipien  vereinbare  Kostentragung
 des  Privatsektors  ermöglichen.  Im  Rahmen  der  gegenwärtigen  Diskussionen
 haben  Überlegungen  zur  Einführung  von  Umschuldungsklauseln  („Collective
 action  clauses“)  eine  zentrale  Rolle  übernommen.  Im  Kern  sind  diese  Klauseln
 darauf  gerichtet,  staatliche  Umschuldungen  zu  erleichtern,  indem  hierfür  benö-
 tigte  Beschlüsse  der  Gläubiger  an  Mehrheitserfordernisse  gebunden  werden,
 die unterhalb der Einstimmigkeit liegen.

 Bereits  Ende  des  Jahres  2011  hatten  sich  die  Staaten  der  Eurozone  auf  Muster-
 bestimmungen  für  Umschuldungsklauseln  verständigt.  Der  am  2.  Februar  2012
 von  allen  Staaten  des  Euro-Währungsgebietes  unterzeichnete  Vertrag  zur  Ein-
 richtung  des  Europäischen  Stabilitätsmechanismus  verpflichtet  nunmehr  die
 Staaten  des  Euroraumes  zur  Einführung  solcher  Umschuldungsklauseln  ab  dem
 1.  Januar  2013,  deren  rechtliche  Wirkung  in  allen  Rechtsordnungen  des  Euro-
 Währungsgebietes  jeweils  gleich  zu  sein  hat.  Aus  diesem  Grund  ist  künftig  die
 Verwendung  von  Umschuldungsklauseln  durch  Ergänzung  der  Emissions-
 bedingungen  von  Bundeswertpapieren  mit  einer  Laufzeit  von  über  zwölf
 Monaten  vorgesehen.  Diese  Klauseln  kommen  nur  im  Fall  eines  drohenden
 Zahlungsausfalls zur Anwendung.

 Dem  Bundesschuldenwesengesetz,  das  die  Aufgaben  und  Instrumente  des
 Schuldenwesens  regelt,  werden  Vorschriften  hinzugefügt,  die  die  Möglichkeit
 vorsehen,  Umschuldungsklauseln  in  die  Emissionsbedingungen  des  Bundes
 einzuführen.  Wesentliche  Inhalte  der  beabsichtigten  Ergänzung  der  Emissions-
 bedingungen werden im Sinne eines Leitbilds verankert.

 Hierbei  trägt  der  Gesetzentwurf  dem  Umstand  Rechnung,  dass  Emissionsbedin-
 gungen  nach  der  Rechtsprechung  des  Bundesgerichtshofs  (BGHZ  119,  305,
 312)  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  darstellen  und  daher  einer  gericht-
 lichen  Inhaltskontrolle  unterliegen.  Nach  dem  für  eine  Inhaltskontrolle  grund-
 legenden  Maßstab  des  §  307  Absatz  1  Satz  1  des  Bürgerlichen  Gesetzbuchs
 (BGB)  dürfen  Allgemeine  Geschäftsbedingungen  den  Vertragspartner  des  Ver-
 wenders  nicht  unangemessen  benachteiligen.  Die  wesentlichen  Grundgedanken
 der  Umschuldungsklauseln  sollen  mit  diesem  Änderungsgesetz  verankert  wer-
 den.  Das  Bundesschuldenwesengesetz  übernimmt  somit  die  Funktion  eines
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Leitbilds,  das  die  wesentlichen  Inhalte  der  unter  den  Eurozonenstaaten  abge-
 stimmten Umschuldungsklauseln nachzeichnet.

 B.  Lösung

 Um  die  Einführung  von  Umschuldungsklauseln  im  Bereich  der  Bundeswert-
 papiere  zu  ermöglichen,  ist  das  Bundesschuldenwesengesetz  im  Hinblick  auf
 mögliche  gerichtliche  Inhaltskontrollen  um  ein  Leitbild  für  solche  Klauseln  zu
 ergänzen.  Dieses  Leitbild  enthält  wesentliche  Elemente  der  von  den  Staaten  der
 Eurozone vereinbarten Musterbestimmungen.

 C.  Alternativen

 Keine.

 D.  Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

 Zusätzliche  Haushaltsausgaben  sind  infolge  der  Durchführung  des  Gesetzes
 nicht zu erwarten.

 E.  Erfüllungsaufwand

 E.1  Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

 Der  Gesetzentwurf  enthält  keine  Regelungen,  die  zu  einem  Erfüllungsaufwand
 bei Bürgern führen.

 E.2  Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

 Es  entsteht  kein  Erfüllungsaufwand  für  die  Wirtschaft,  da  die  Anwendung  des
 Gesetzes  im  Rahmen  der  Einführung  der  Umschuldungsklauseln  insoweit
 keine Auswirkungen hat.

 E.3  Erfüllungsaufwand der Verwaltung

 Es  entsteht  kein  Erfüllungsaufwand  für  die  Verwaltung,  da  die  Anwendung  des
 Gesetzes  im  Rahmen  der  Einführung  der  Umschuldungsklauseln  insoweit
 keine Auswirkungen hat.

 F.  Weitere Kosten

 Auch zusätzliche Kosten, insbesondere in der Finanzbranche, entstehen nicht.
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Anlage 1
 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesschuldenwesengesetzes
 Der  Text  des  Gesetzentwurfs  und  der  Begründung  ist  gleich
 lautend  mit  dem  Text  auf  den  Seiten  3  bis  9  der  Bundestags-
 drucksache 17/9049.
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Anlage 2
 Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  den  Entwurf  des  Ge-
 setzes geprüft.

 Das  Gesetz  enthält  keine  Regelungen,  die  zu  einem  Erfül-
 lungsaufwand  bei  Bürgerinnen  und  Bürgern  führen.  Für  die
 Wirtschaft  und  die  Verwaltung  entsteht  kein  Erfüllungs-
 aufwand,  da  die  Anwendung  des  Gesetzes  im  Rahmen  der
 Einführung  der  Umschuldungsklauseln  insoweit  keine  Aus-
 wirkungen hat.

 Der  Nationale  Normenkontrollrat  hat  im  Rahmen  seines
 gesetzlichen  Prüfauftrags  keine  Bedenken  gegen  das  Rege-
 lungsvorhaben.
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